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Körperschaften
als geistige Schöpfer

Praxisworkshop
RDA
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Schwierige, sehr abstrakte Regel, aber gute Erklärung 
in RDA 19.2.1.1.1 D-A-CH und RDA 19.3.1.3 D-A-CH
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A Zweistufiges Vorgehen:
1. Prüfen der Voraussetzung

Stammt das Werk von der Körperschaft, d.h. ist die 
Körperschaft für seine Existenz verantwortlich?

2. Fällt das Werk unter 19.2.1.1.1?
Inhaltliche Prüfung der in 19.2.1.1.1 genannten Fälle: 
Trifft mindestens einer davon zu? 

falls ja: Körperschaft ist geistiger Schöpfer

falls nein: Körperschaft ist sonstiger Akteur, der
mit dem Werk in Verbindung steht (RDA 19.3)
(insbes. „Herausgebendes Organ“)

• Wichtig: Diese Überlegungen sind unabhängig davon,
ob auch menschliche Verfasser genannt sind oder nicht



BIS-Fortbildung Aarau, 13.02.2018 Folie 4

H
ei

dr
un

 W
ie

se
nm

ül
le

r  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Pr
ax

is
w

or
ks

ho
p 

R
D

A Voraussetzung: Drei Fälle
• Körperschaft hat das Werk selbst veröffentlicht

kein kommerzieller Verlag genannt bzw. nur ein 
Eigenverlag der Körperschaft

• Körperschaft hat Veröffentlichung veranlasst
sie ist neben einem kommerziellen Verlag genannt;
typische Indizien u.a.:
− Körperschaft wird als „Herausgeber“ bezeichnet

(gemeint: sie ist verantwortlich für Erscheinen)
− Körperschaft steht prominent auf einer Titelseite
− Körperschaft steht im Copyright-Vermerk
− Publikation in monografischer Reihe der Körperschaft
− Körperschaft hat Herausgeber beauftragt
− aus Art und Inhalt der Publikation wird klar, dass die 

Körperschaft die Publikation veranlasst haben muss
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A Eigenverlag der 
Körperschaft

Kein kommerzieller 
Verlag genannt
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A Körperschaft als „Heraus-
geber“ bezeichnet

Körperschaft hat Heraus-
geber beauftragt
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gegenüber der Titelseite:

Publikation in monografischer Reihe der Körperschaft
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A Vom Inhalt her ist anzunehmen, dass die Körperschaft 
die Veröffentlichung veranlasst hat
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Aus RDA 19.2.1.1.1 D-A-CH:

Gehen Sie bei einem Bestandskatalog (z. B. Museumskatalog, Handschriften-
katalog, Auktionskatalog1) in der Regel davon aus, dass die Körperschaft, 
deren Bestand enthalten ist, die Veröffentlichung veranlasst hat.

Gehen Sie bei einem Werk, das im Zusammenhang mit einer Konferenz o.Ä. 
entstanden ist (z.B. Tagungsband, Abstractband), in der Regel davon aus, dass 
die Konferenz die Veröffentlichung veranlasst hat. Dies gilt unabhängig davon, 
ob noch eine weitere Körperschaft genannt ist.

Gehen Sie bei einer fortlaufenden Ressource, deren Titel nur aus einem
(ggf. durch formale Attribute erweiterten) Gattungsbegriff oder aus einem 
Gattungsbegriff und dem Namen der Körperschaft besteht, davon aus, dass 
die Körperschaft die Veröffentlichung veranlasst hat.
1 Bei einem Auktionskatalog gilt das Auktionshaus als die Körperschaft, deren 
Bestand enthalten ist, auch wenn diese nur zeitweilig im Besitz des Bestandes 
ist.
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A • Werk ist bei der Körperschaft entstanden
sehr seltener Fall: z.B. beratende Körperschaft A hat ein 
Gutachten erstellt, das von Körperschaft B publiziert 
wird; dann stammt das Werk auch von Körperschaft A

Wann ist die Voraussetzung nicht erfüllt?
• Werk stammt nicht von der Körperschaft

typische Indizien:
− Körperschaft wird nur als Förderer/Sponsor genannt
− Formulierungen wie „in Verbindung mit“
− Körperschaft ist nur Thema (z.B. bei einer wissen-

schaftlichen Abhandlung über die Körperschaft)

im Zweifelsfall: annehmen, dass die Voraussetzung 
erfüllt ist
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A RDA 19.2.1.1.1: Die drei wichtigsten Typen
1. Administratives Werk über die Körperschaft

behandelt bestimmte Aspekte der Körperschaft:
− interne Richtlinien und Verfahrensweisen

(z.B. Organisationshandbuch)
− Finanzen und Aktivitäten (z.B. Jahresbericht)
− Personal, Mitglieder (z.B. Mitgliederverzeichnis)
− Ressourcen (z.B. Inventare)

• Für den Gebrauch der Körperschaft selbst gedacht
aber z.T. auch für Öffentlichkeit von Interesse (z.B. Be-
standskatalog eines Museums)

• Es gibt dabei auch schwierige Grenzfälle
teilweise individuelle Prüfung nötig, z.B. bei Hauszeit-
schriften und Festschriften für Körperschaften
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Aus RDA 19.2.1.1.1 D-A-CH:

Bei Festschriften für eine Körperschaft muss im Einzelfall – nach dem Inhalt –
geprüft werden, ob die veranlassende oder herausgebende Körperschaft als 
geistiger Schöpfer zu betrachten ist oder nicht. Handelt es sich z.B. über-
wiegend um Aufsätze zur Geschichte der Körperschaft oder zu Themen aus 
den Tätigkeitsfeldern der Körperschaft, so ist die Körperschaft nicht geistiger 
Schöpfer. Sind jedoch überwiegend Texte enthalten, die unter die drei 
Gruppen von Aspekten fallen (z.B. Listen von Funktionsträgern, Mitgliedern 
etc.; Darstellung der aktuellen Aktivitäten; Chronologie der Aktivitäten der 
Körperschaft; Bibliografie von Publikationen der Körperschaft), so ist die 
Körperschaft geistiger Schöpfer. Im Zweifelsfall wird die Körperschaft nicht als 
geistiger Schöpfer betrachtet.
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A RDA 19.2.1.1.1: Die drei wichtigsten Typen
2. Kollektives Gedankengut der Körperschaft

Fälle, in denen die Körperschaft nicht nur über ein 
Thema informieren, sondern etwas Konkretes erreichen 
will. Beispiele:
− offizielle Stellungnahme
− Positionspapier
− Parteiprogramm
− Leitlinien, Standards
− Empfehlungen

für Fall 1 und Fall 2 gilt:
im Zweifelsfall Körperschaft nicht als geistigen 
Schöpfer erfassen
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A Körperschaft ist nicht 
geistiger Schöpfer

Körperschaft ist geisti-
ger Schöpfer (Typ 1)
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A Körperschaft ist nicht 
geistiger Schöpfer

Körperschaft ist nicht 
geistiger Schöpfer
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A Körperschaft ist geisti-
ger Schöpfer (Typ 2)

Inhalt: primär Darstellung 
der Geschichte der Schule

Körperschaft ist nicht 
geistiger Schöpfer
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gegenüber der Titelseite:

Körperschaft ist nicht geistiger Schöpfer der monogr. Reihe

Inhalt der Bände:
diverse Themen aus der 
Berliner Geschichte 
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A RDA 19.2.1.1.1: Die drei wichtigsten Typen
3. Kollektive Aktivität einer Konferenz o.ä.

Publikation erscheint im Zusammenhang mit einer Ver-
anstaltung, die als Körperschaft gilt, und dokumentiert 
die Aktivität vieler. Beispiele:
− Tagungsband mit Beiträgen einer Konferenz
− Ausstellerverzeichnis einer

Messe
− Programmheft eines Festivals

Hinweis: neben den drei Haupt-
typen gibt es noch einige 
weitere Fälle (u.a. Bereiche 
Kartografie, juristische Werke)
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A Person und Körperschaft gleichzeitig geistige Schöpfer

• HAB ist geist. Schöpfer 
administratives Werk über 
die Körperschaft

• Wenzel ist geist. Schöpfer
„Zusammenstellender“

Körperschaft gilt als 
erster geist. Schöpfer
(RDA 6.27.1.3
Ausnahme)
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A Beziehungskennzeichnungen:
• Körperschaft ist geistiger Schöpfer
− Standard ist „Verfasser“

(Definition: geistiger Schöpfer eines textuellen Werks)
− zusätzlich könnte „Herausgebendes Organ“ vergeben 

werden (trifft immer zu, wenn Voraussetzung erfüllt ist)
− bei Festschriften zusätzlich „Gefeierter“ vergeben

• Körperschaft ist nicht geistiger Schöpfer
aber die Voraussetzung ist erfüllt
− Standard ist „Herausgebendes Organ“

(wird mangels einer besseren Alternative bei uns
sehr breit verwendet)

− bei Festschriften „Gefeierter“ als erste BZK sinnvoll
− Empfehlung: „Herausgeber“ nur bei Personen und 

Familien verwenden, nicht bei Körperschaften
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A Frage für den Workshop:

Es kommt vor, dass auf der Titelseite der Name einer Körperschaft steht, 
ohne dass genannt wird, in welcher Funktion die Körperschaft tätig war. 
Manchmal geht auch aus dem Vorwort und weiteren Stellen im Buch nicht 
hervor, was genau die Körperschaft gemacht hat. Das macht es sehr schwie-
rig, wie man die Körperschaft im Katalogisat erfassen soll und welche Bezie-
hungskennzeichnung man im Sucheinstieg für die Körperschaft vergibt. Gibt 
es eine Faustregel für solche Fälle?

• Wenn Körperschaft nicht „Herausgebendes Organ“ 
und auch andere sinnvolle BZKs wie „Sponsor“, „Veran-
stalter“, „Gastgebende Institution“ nicht passen

am besten ganz auf die BZK verzichten, sofern
dies gemäß Verbundregelung möglich ist
(theoretisch Verwendung des Elementnamens 
möglich, aber schon die Zuordnung zu 19.3 oder 
20.2 dürfte dann schwierig sein)
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A Ergänzend: Hausempfehlung an der UB Basel
• „Kopfkörperschaften“

Körperschaften, die am Kopf der Titelseite genannt sind, 
und deren Funktion unklar ist

keine Beziehung anlegen, sondern nur Anmerkung 
erfassen („Am Kopf des Titels: …“)
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Klappentext:
Today the Victoria and Albert Museum holds extensive and ren-
owned collections of Iranian art, spanning at least twelve centuries 
of Iran's sophisticated cultural history. These objects range from 
archaeological finds to architectural salvage, from domestic furni-
shings and drinking vessels to design archives. Most of this diverse 
material was purchased in the late nineteenth century, over a few 
decades - roughly between 1873 and 1893 - during a specific period 
of contact between Victorian Britain and Qajar Iran. This book 
investigates that period through four case studies, showing how 
architects, diplomats, dealers, collectors and craftsmen engaged 
with Iran’s complex visual traditions, ancient and modern.

Rückseite der Titelseite:

Eingereichtes Beispiel: 
Welche Rolle hat das V & A, 
welche hat Moya Carey?
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A • Victoria and Albert Museum
fungiert als Verlag, ist jedoch nicht geistiger Schöpfer (es 
geht zwar um den Bestand des Museums, aber nicht in 
der Form, die für ein „administratives Werk“ nötig wäre)

„Herausgebendes Organ“ (zusätzlich wäre auch 
„Verlag“ möglich)

• Moya Carey
hat diese wissenschaftliche Arbeit verfasst und ist 
geistige Schöpferin 

Hinweis: Das V & A würde natürlich auch in der
Sacherschließung Berücksichtigung finden
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